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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1994

Norm

VersVG §§74 ff

VersVG §80

Rechtssatz

Hält der Versicherungsnehmer die Sache irrig für eine eigene oder sind ihm die Eigentumsverhältnisse unklar, will er im

Zweifel auch das Interesse des (zB bestohlenen) Eigentümers versichern.

Entscheidungstexte

7 Ob 39/94

Entscheidungstext OGH 23.11.1994 7 Ob 39/94

Veröff: SZ 67/213

8 Ob 17/08w

Entscheidungstext OGH 28.02.2008 8 Ob 17/08w

Auch; Beisatz: Auch dann, wenn der Versicherungsnehmer die Sache irrig für seine eigene hält oder ihm die

Eigentumsverhältnisse unklar sind, ist im Zweifel das Interesse des Eigentümers versichert, sodass eine

Versicherung für fremde Rechnung im Sinn der §§ 74 ff VersVG vorliegt. (T1)
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